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Kuiklicke öekannimackungen.

fit  kr Bekanntmachung des Bundesrats über die Regelung
« 't Web., Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Be-
»iilkerung vom 10. Juni 1916, ReichsgeseMatt Nr . 121.

Für den Umfang des Kreises St . Goarshausen werden
hiermit folgende Aussührungsbestimrnungen erlassen:

I. Bezugsscheine.
Vom l . August 1916 ab dürfen Gewerbetreibende im

Kleinhandel und in der Maßschneiderei die in § 1 der oben-
bezeichneten Bekanntmachung angeführten Gegenstände nur
gegen Bezugsscheine an die Verbraucher veräußern . Die
Vorschriften finden auf die in der Bekanntmachung des
Stellvertreters des Herrn Reichskanzlers vom 10. Juni
1916 (Reichsgesetzblatt Seite 468) bezeichneten Waren —
Freiliste— keine Anwendung.

II . Ausgabestelle.
Mit der Ausgabe der Bezugsscheine werden die Herren

Bürgermeister des Kreises beauftragt.
III . Ausfertigung und Prüfung der Notwendigkeit.
Der Bezugsschein wird dem Berbraucher von dem Bür¬

germeister seines Wohnorts nur im Bedarfsfall und nur
.auf Antrag erteilt . Der Antragsteller entnimmt einen
Vordruck des Bezugsscheines (Vordruck A ) der bei der aus¬
fertigenden Behörde oder bei dem Detaillisten zu haben ist,
und füllt den oberen Teil des Bezugsscheines aus.

Die ausfertigende Behörde hat zu prüfen:
1. ob der Antragsteller zu ihrem Bezirk gehört; dieser

Nachweis wird z, B . durch Borlegen des Wohnungsscheines
oder dergleichen zu führen sein;

2. ob nach dem von der Reichsbekleidnngsstelle aufge¬
stellten Grundsätzen die Notwendigkeit der Anschaffung
vorliegt;

3. ob nicht von derselben Person innerhalb zu kurzer
Frist zu viel Waren beansprucht werden . Der Bezugsschein
ist nicht übertragbar . Er gibt kein Recht auf Lieferung der
Ware , deren Bedarf bescheinigt ist. Der Käufer muß zur
Erlangung des Bezugsscheins die Notwendigkeit der An¬
schaffung auf Verlangen dartun . Von diesem Verlangen
kann Abstand genommen werden, wenn die Permutung für
die Notwendigkeit spricht.

Näheres hierüber bestimmt die unten abgedruckte Be¬
kanntmachung der Reichsbeklerdungsstelle vom 3. Juli 1916

IV . Listenführung . Personalliste.
Um die Prüfung zu 3 vornehmen zu können, haben, die

Ausgabenstellen jede Ausfertigung eines Bezugsscheines in
eine Personalliste einzuträgen . Diese ist auf den Namen
des Familienhauptes anzniegen, aus dessen Rechnung die
Anschaffung erfolgt . Die Personalliste wird in Karten¬
form geführt. Formulare hierzu werden den Ausgabestel¬
len geliefert. Gefordert muß werden , daß die Lifte (Karte)
einen sofortigen Nachweis ergibt , wann und über welche
Mengen jede einzelne Person Bezugsscheine ausgefertiat
erhalten hat.

Warenliste.
Zugleich mit der Eintragung in die Perfonalliste ist eine

Warenliste von. den Ausgabestellen, zu führen sie ist nach 6
Warengattungen getrennt und muß Auskunft über die Ge¬
samtsumme der Waren geben, über die Bezugsscheine aus¬
gefertigt worden sind . Das Nähere ergibt die der Waren¬
liste vorgedruckte Anleitung zu ihrer Führung . Vordrucke
werden den Ausgabestellen geliefert.

V. Ergebnis der Warenlifte.
Die Ausgabestellen lBürgermeister ) haben das monat¬

liche Ervdergebnis der Warenliste an jedem Monatsende
in eine Zusammenstellung einzuträgen und dem Kreisaus¬
schuß zu St . Goarshausen allmonatlich pünktlich bis zum
2. nächsten Monats auf einem Anzeige-Vordruck, wozu For¬
mular geliefert wird , mitzuteilen.

VI . Verpflichtung der Gewerbetreibenden.
Die Gewerbetreibenden haben die empfangenen Be¬

zugsscheine durch deutlichen Vermerk ungültig zu machen,
(lochen und dergleichen), die ungültigen Scheine zu sam¬
meln und am ersten eines jeden Monats an die Ausaabe-

-stelle des Wohnortes des Verkäufers abzuliefern . Die Aus¬
gabestellen sammeln die ungültigen Bezugsscheine und be¬
wahren sie geordnet nach Monaten auf.

VII . Strafbestimmungen.
Mt Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geidstraie

bis zu 15 OM Mark wird bestraft, wer den Vorschriften
dieser Anordnung zuwider handelt.

Die Anordnung tritt mit dem 1. August 1916 in Kraft.
St . Goarshausen , den 31. Juli 1916.

Der Kreisausschuß des Kreises St . Goarshausen.
I . V . : v. B r ü n i n g , Landrat a . D.

Heka « » t » «chu» ,
zur Ausführung des § 11 der Bundesratsoerordnung vom
10. Juni 1916 über die Regelung des Verkehrs mit Web-,
Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung.

§ 11 der Verordnung des Bundesrates vom 10. Juni
1916 in Verbindung mit der Bekanntmachung des Reichs¬
kanzlers vom 10. Juni 1916 hat die Erwerbung von Web-,
Wirk- und Strickwaren und den aus ihnen gefertigten Er-
zeugnisien durch den Verbraucher in der Regel von der Ab¬
gabe eines Bezugsscheines abhängig gemacht, zu dessen
Erlangung der Käufer die Notwendigkeit der Anschaffung
auf Verlangen darzutun hat . Von diesem Verlangen kann
Abstand genommen iverden , wenn die Vermutung für die
Notwendigkeit spricht. Die Neichsbekleidungsstelle hat die
Fälle zu bestimmen, in denen diese Vermutung als gegeben
angesehen werden kann, und auch sonst Grundsätze aufzu-
ftellen, nach denen die Notwendigkeit der Anschaffung be¬
urteilt wird.

In Gemäßheit dieser Bestimmungen gibt die Reichs-
bekleidungsstelle nach Gehör ihres Beirats Folgendes zur
Nachachtung bekannt:

§ 1-
Allgemeines.

1. Mit Rücksicht auf die Verschiedenheiten in der Be¬
schäftigung der bürgerlichen Bevölkerung läßt sich ein allge¬
meiner Maßstab für den regelmäßigen Verbrauch von Klei¬
dung und Wäsche aller Bevölkerungskreise nicht finden und
es sind darum auch Durchschnittszahlen nicht verwendbar;
wohl aber kann bei zahlreichen Bevölkernngsklassen ein ge¬
wisser Mindestverbrauch an Wäsche- und Kleidungsstücken
zu Grunde gelegt werden, dessen Deckung aus Antrag durch
Erteilung eines entsprechenden Bezugsscheines ohne Wei¬
teres zugebilligt werden kann, während die Notwendigkeit
darüber hinausgehender Anschaffungen dargetan werden
muß.

2 . Hierbei wird bei dem erstmalig erfolgenden An¬
suchen um einen Bezugsschein eine Befragung über die
Vorräte des Ansuchenden zu erfolgen haben und nur da,
wo Vorräte nicht vorhanden sind, die Bescheinigung in an¬
gemessenen Grenzen ohne weiteres erteilt werden können.
Bei wiederholtem Ansuchen um Bescheinigung der Notwen¬
digkeit der Anschaffung von Gegenständen derselben Art
ist jedenfalls ein strengerer Maßstab anzulegen und die
Frage des regelmäßigen Verschleißes zu berücksichtigen.

3. In der Siegel werden die persönlichen Verhältnisse
des Einzelnen den wichtigsten Anhalt für die Entschließung
über die Notwendigkeit der Anschaffung zu bilden haben,
wobei in erster Linie di? berufliche Beschäftigung de? An¬
suchenden maßgebend sein wird , dergci. cnh daß Angehöri¬
gen von Berufen , bei Jenen der Verictrleiß von Klcidn g
und Wäsche verhältnismäßig groß ist, deren Be»''g in ent¬
sprechend größeren Mengen oder in kürzerer Zeit folge zu
bewilligen sein wird, als Angehörigen von Berufen , in
denen ein solcher rascher Verschleiß nicht eintritt , oder bei
denen anzunehmen ist, daß sie für längere Zeit ausreichen¬
de Vorräte an Wäsche und Kleidung besitzen.

4. Auch wird es nach Befinden angezeigt erscheinen,
wohlhabendere Kreise der Bevölkerung ans die keiner Re¬
gelung untenvorsenen Lnrusartikel (Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 10 . Juni 1916) zu verwerfen, um so
den Verbrauch der übrigen Waren zu verlangsamen.

6. Soweit der Antrag von einer dritten Person in
Vertretung oder im Auitrage des Verbrauchers gestellt ist,
kann in der Regel von Erörterungen des Vertretungs - oder
Amtragsverhällnisies abgesehen roctbm . Eine Prüfung
in dieser Beziehung soll nur bei Verdacht des Mßbrauchs
erfolgen!. ,

6 Den Behörden , öffentlichen und privaten Kranken-
cmüalten und solchen anderen Anstalten , deren Bedars .nach
Anordnung des Reichskanzlers oder der Landsszentralbe-
hörden von der Reichsbekleidungsstelle gedeckt werden soll,
dürfen Bezugsscheine nur von der Reichsbeklerdungsstelle
selbst, nicht durch andere Stellen ausgefertigt werden.

8 2.
Besonderes ifcr dir Bermutun, bet Notwendigkeit

btt «chchaffnaß.
Die Vermutung für die Notwendigkeit der Anschaffung

von gewissen Kleidungs - und Wäschestücken kann crl? gege¬
ben angesehen werden:

f ) bei Gründung eines Haushalts (§ 3 ) .
d) für Wöchnerinnen und Künder (ß 4 ) .
c) bei Krankheiten und Todesfällen (§ 5). ,
d) bei besonderen kirchlichen Feiern und Eintritt in einen

Beruf (§ 6).
e) in Bezug auf eine begrenzte Stückzahl von Wäsche und

Kleidung derjenigen Bevölkerungskreise, bei denen an¬
zunehmen ist, daß sie Vorräte an Wäsche und Kleidung
über den regelmäßigen Bedarf hinaus wicht besitzen
(§ 7) .

Bei Gründung eines Haushaltes.
Es kann während des Krieges nicht als angemessen er¬

achtet werden, daß bei Gründung eines neuen Haushaltes
die Ausstattung in der üblichen, oft aus ein Menschenalter
berechneten Menge beschafft wird . Der junge Hausstand
muß sich vielmehr während des Krieges zunächst mit einer
geringeren Menge an Wäsche und Kleidung begnügen und
einrichten und die vollständige Anschaffung der in Aussicht
genommenen Einrichtungen bis nach Friedensschluß und
Wiedereintritt normaler Zeiten verschieben. Wieviel da¬
bei zugestanden werden kann, läßt sich nach den verschie¬
denen Gewohnheiten in den verschiedenen Teilen des Rei¬
ches nicht vollständig einheitlich ordnen . Man wird aber
in der Regel nicht über 20 Proz . der sonst üblich gewesenen
Menge hinausgehen dürfen.

§ 4.
Für Wöchnerinnen und Kinder.

Nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10.
Juni 1916 kann Säuglingswäsche und Cäugliwgsbeklei-
dung überhaupt ohne Bezugsschein gekauft werden . Für
die Wäsche und Kleidungsstücke, die für Wöchnerinnen sowie
für Kinder bis zu 14̂ Jahren erforderlich sind, kann die
Notwendigkeit der Anschaffung, wenn die Anträge sich in
mäßigen Grenzen halten und die Annahme begründet er¬
scheint, daß kein Luxus mit der Bekleidung der Kinder ge¬
trieben wird , ohne weiteres als gegeben angesehen werden.

§ 5.
Bei Krankheiten und Todesfällen.

Bei Krankheiten und Todesfällen kann die Bescheini¬
gung für Entnahme der notwendigen Wäschestücke bezie¬
hentlich der üblichen Trauerkleidung ohne weitere Erörte¬
rung des Bedürfnisses erteilt werden, jedoch bezüglich der
Trauerkleidung nur in gewissem, den gegenwärtigen Ver¬
hältnissen entsprechenden Maße.

§ 6 .
Besondere Kleidung für kirchliche Feiern und beim Eintritt

in einen Beruf.
Für die bei der Konfirmation bezw. ersten hl. Kommu-

.vielt übliche Festkleidung sowie für die bei Eintritt in ei¬
ne:: Beruf , in eine Anstalt oder Schule (Pension ) notwen¬
dige Wäsche und Kleidung kann die 'Bescheinigung ohne be¬
sonderen Nachweis des Bedürfnisses in mäßigen Grenzen
erteilt werden.

§7.
Bei begrenzter Stückzahl von Wäsche und Kleidung minder¬

bemittelter Bevöllerungskreise.
1. Für diejenigen Bevölkerungskreise , die nach ihren

Einkommensverhältnissen und nach den örtlichen Gewohn¬
heiten in der Regel Vorräte au Wäsche und Kleidung nicht
besitzen, kann, soweit der ersbnalige Antrag nur aus Ertei¬
lung des Bezugsscheines für ein oder zwei Wäschestücke der¬
selben Gattung oder aus erir Stuck Oberkleiduna derselben
Art gerichtet ist , pon einer weiteren Erörterung des Be¬
darfs abgesehen werden . Dasselbe Mt bezüglich ein.es
zweiten oder dritten Antrages aus Erteilung des Bezugs¬
scheines derselben Gegenstände , wenn irach der Beschäftig¬
ung des Antragstellers oder aus sonsttgen Umständen anzu-
nehmen ist, daß eine Notwendigkeit für den Ersatz dieser
Stücke vorliegt.

2 . An die Leitung von Betrieben oder ihnen augeglie¬
derten Wohlscchrtseinrichttwgen , die ihren Arbeitern oder
Angestellten Arbeitskleidung ( gegen Vergütung ) Wern,
kann die Bescheinigung Unter Berücksichtigung-der Beschäf¬
tigungsart und der Beschästigrrngsdauer während des 'ssrie-
ges und mit Einhaltung einer sachgemäßen Sparfamckeit
ausgestellt werden, soweit nicht für diese Betriebe die Bor-
fchristen in § 2 Ziffer 2 und 3 und § 16 der Bundesrats-
vervrdmMJ . gelte». , : . . . - i ^



L»hnfteiner CegeMe*.  Kreisfctett für btn  Kreis§t.Leershausen.
Beschaffung für Militärpersonen uni» Gefangene.
1. Jnbetreff der Beschaffung von Wäsche für Militär¬

personen ist davon auszugehen , daß Unteroffiziere (ausge¬
nommen die in Ziffer 2 llezeichneterr Klassen) und Mann¬
schaften dienstlich hinreichend mit Unterzeug versorgt wer¬
den, daß daher ein Bedürfnis zur eigenen Beschaffung nicht
vorliegt . ^ Wo dies im einzelnen Falle behauptet wird , ist
durch Befragen der betreffenden Militärpersonen oder Vor¬
legung einer glaubhaften Versicherung deŝ Kedürfnisses die
erforderliche Unterlage für die Entschließung zu beschaffen.
Letzteres gilt auch für Bekleidung, die von Angehörigen an
Gefangene in feindlichen Ländern geschickt werden soll. Be¬
scheinigung für mehrere Militärpersonen oder ganze Trup¬
penteile sind nicht auszustellen.

2. Da sich Offiziere, Sanitätsoffiziere , Veterinäroffi¬
ziere , Beamte , Beamtenstellvertreter , Musikmeister, Unter¬
ärzte , Unterveterinäre , Zeugfeldwebel , Feuerwerks - und
Festungsbau -Offizierstellvertreter , Zeugfeldwebel , Ober¬
feuerwerker , Feuerwerker , Unterzahlmeister , Unterinfpek-
toren und sonstige Gehalt empfangende Unteroffiziere ihre
Wäsche selbst zu besorgen haben, ist, wenn der betreffende
Antragsteller erstmalig oder nach Krankheit oder Urlaub
von neuem ins Feld geht, die Notwendigkeit der Anschaff¬
ung , falls der Antrag sich in angemessenen Grenzen hält,
in Bezug auf Wäsche als gegeben anzusehen.

3 . Uniformstücke für Militärpersonen unterliegen nach
der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Juni
1016 nicht der Regelung . , . ,

Berlin,  den 3. Juli 1916.
Reichsbeklcjdungsstelle.

Geheimer Rat D r . Beutler.

Der deutsche Tagesbericht.
WTB . (Amtlich.) Grußes Hauptquartier.

1. August, vormittags:
Mestlicher Kriegsschauplatz:

Nördlich der Somme haben räumlich begrenzte, aber
erbitterte Kämpfe als Nachwetzen der großen Angriffe vom
30 . Juli stattgefunden. Westlich des Foureaux-Waldes
auf schmale Front eingedrnngene Engländer sind tzinaus-
gemorfm. Ein in acht Wellen vorgetragener feindlicher
dlngrifs in der Gegend von Mourepas ist glatt abgewiesen.

Hart nördlich der Somme am Abend vorbrechende
Franzosen sind nach erbittertem Kampfe an dem Gehöft
Manacu restlos zurückgeschlagen.

Südlich der Somme lebhafte beiderseitige Artillerie¬
tätigkeit, ebenso auch rechts der Maas , besonders im Ab¬
schnitt von Thiaumont-Fleurp und östlich davon; hier
wurden gestern früh Vorstöße feindlicher Handgranaten-
trupps abgewiesen. Durch umfangreiche Sprengung zer¬
störten wir die französische Stellung nördlich von Flitt , in
einer Ausdehnung von etwa 200 Meter; unsere nachsto-
ßknden Patrouillen machten einige Gefangene.

Unternehmungen feindlicher Erkundungsabteilungen
sind iveftlich von La Baffee, nördlich von Hulluch, südlich
von Loos und südöstlich von Reims gescheitert.

Durch Bombenabwurf auf Wervicq-Belgisch Comines
und andere Orte hinter unserer Front ist unbedeutender
militärischer Schaden angerichtet; es sind zahlreiche Opfer
unter der Bevölkerung verursacht.

Je ein feindliches Flugzeug ist gestern und am 3V. Juli
durch Abwehrfeuer innerhalb unserer Linim im Somme-
Gebiet, ein weiteres gestern im Luftkampf bei Lihons ab-
geschofsen.

Oestlicher Ariegssch « upl » ß:
Eine einzelne gegen Wulka (am Ogiusky-Kanal) «or-

gehende russische Kompagnie wurde durch Vorstoß deutscher
Abteilungen vernichtet. Westlich von Logischin sind in den
gestern berichteten Kämpfen über 70 Gefangene eingebracht.
VerschärfterArtilleriekampf beiderseits des Rowel-Sees;
der Angriff einer feindlichen Patrouille eines feindlichen
Bataillons wurde östlich des Sees blutig abgewiesen.

Gegen die Stochodfront erschöpften sich die Russen wei¬
ter in ergebnislosen Angriffen. Dreimal wurden sie bei u.
nördlich von Smolary durch Feuer zur Umkehr gezwungen.
Bei Porsk (nordöstlich der Bahn Kowel-Rowno) wurden
sie im Gegenstoß geworfen. Zwischen Witoniez und Kisie-
lin stürmten sie bis zu sechsmal vergeblich an. Um den Be¬
sitz einzelnerGräben bei Witoniez wird hartnäckig gekämpft.
Es wurden 5 Offiziere über 200 Mann gefangelngenommen.
Südlich der Turpa Patrouillen - und Handgranatenkämpfe.

Die Truppen der
Heeresgruppe des Generals »an Linfingen

haben im Juli 70 Offiziere, 10 998 Mann gefangen ge¬
nommen und 53 Maschinengewehreerbeutet.

Bei der
Armee des Generals Grafen »an Batchnor.

brach ein feindlicher Borstoß südwestlich vor Burkanow im
Sperrfeuer zusammen. Im Koropier-Abschnitt östlich von
Buczacz rege Gefechtstätigkeit. Größere feindliche Angriffe
sind hier gestern nicht erfolgt. In den letzten Kämpftn
find 271 Russen gefangen genommen worden.

Balkan - Kriegsschauplatz:
sftuit pcfMveFtn vretGMffe.

Nachdem seit Beginn der englisch-französischen Offen-
fwe im Sommegebiete in England „The great sweep" auf
deutsch „das große Auskehren" nunmehr ein Monat ver¬
flossen ist, währnch dessen nach den früheren Ankündigun¬
gen unserer?Gegner die Entscheidungunter allen Umstän¬
den erkämpft werden sollte, lohnt es sich kurz zu prüfen, was
von ihnen tatsächlich erreicht worden ist. Zwar haben sie
aus einer Strecke von etwa 28 Km. eine Einbuchtung der
deutsche» Front von durchschnittlich4 Km. Tiest erreicht.
Aber sie werden nach ihren Erfahrungen vom 20 ., 22., 24.
and 30. Juli selbst nicht behaupten » ollen, daß die deutsche
Linie deshalb an irgend einer Stelle auch nur erschüttert

sei. Dieser „Erfolg" hat die Engländer nach sehr « rstch-
tlger Schätzung mindestens 230 000 Mann gekostet. Für
die Schätzung der französischen Verluste stehen uns in die¬
sem Falle keine sicheren Grundlagen zu Gebote; sie werden
aber, da die Franzosen die Hauptarbeit zu leisten hatten,
trotz deren größerer Gewandtheit im Kamps auch stark sein.

Der Gesamtverlust unserer Gegner wird sich also auf
etwa 350 000 Mann belaufen, währen- der unsrige, so be¬
klagenswert er bleibt, zahlenmäßig hiermit überhaupt nicht
zu vergleichen ist. Dabei haben wir infolge des langsamen
Fortschreitensder Offensive vollkommen Zeit gehabt, hinter
unserer jetzigen vordersten Linie die Stellungen wieder an¬
zulegen, die uns vorher verloren gegangen sind. Um diese
Angabe in das rechte Licht zu rücken, wird noch angeführt,
daß der erste Monat der Kämpfe im Maasgebiet bei Ber-
dun uns einen mehr als doppelt so großen Geländegewinn
mit einem Verlust von etwa 60 000 Mann gebracht hatte,
während die Franzosen dort in der gleichen Zeit mindestens
100 000 Mann einbüßten.

Oberste Heeresleitung.

Der WemiWsch-mgirischk ÄMidencht
WTB . Wien,  1 . Aug . Amtlich wird verlantbart:

Russischer Kriegsschauplatz.
Die Kämpfe bei Molobylow , nördlich von Kolowea,

verliefen für den Feind auch gestern völlig ergebnislos . Ein
Angriff scheiterte. Bei Buczärz flaute die Gefechtstätigkeit
am Mittag etwas ab. Bei Welesiniow wurde ein Nacht¬
angriff der Russen glatt abgewiesen. Nordwestlich und west¬
lich von Luck ließ der Gegner offenbar durch außergewöhn¬
lich hohe Verluste eine Pause in dem Angriff eintreten . Da¬
gegen setzte er von dem Stochodknie bei Kaszowka und
nördlich der von Sarny nach Kowel gehenden Bahn seine
Anstürme in unverminderter Heftigkeit fort . Er wurde zum
Teil schon durch das Feuer , zum Teil im Nahkampf zurück-
geworsen.

Air der Nordostfront nördlich des Pripjet wurden im
Juli 90 russische Offiziere und 18 000 Manu gefangen ge¬
nommen , sowie 70 Maschinengewehre erbeutet.

Italienischer ung südöstlicher Kriegsschauplatz.
Mchtzsv»n Bedeiltuli,

Ber Stellvertreter des Chefs des Generalstabs,
v. G ö f e r , Fekbrnarschallentn«nt.

Der Mische Krieptericht.
WTB . Konstautinopel,  1 . Aug . (Nichtamtl.)

Das Hanptauartier teilt mit : An der Front am Irak und
in Persien keine Veräuderuirg . An der Kauka-susfrvnt keine
wichtigen Kampfhandlungen . Eines unserer Flugzeuge
warf mit Erfolg Bomben auf feindliche Lager und Parks.
Ein über Ari -Burnn erschienenes feindliches Flugzeug
wurde durch unser Geschützfeuervertrieben,. Ein feindliches
Schiff lief an der Küste einer der westlich Aiwalik gelegenen
Inseln ans.

An der ägyptischen Front lieferten die von unseren
Truppenkörpern vorgesaudtcn Aufklärungsabteilungen den
feindlichen Patrouillen erfolgreiche Gefechte. Nördlich
Katia fiel ein von unserem Feuer beschädigtes feindliches
Flugzeug auf das Meeresufer . Die Insassen flohen , nach¬
dem sie das Flugzeug in Brand gesetzt hatten . Eine unsere
Patrouillen verjagte in der Nähe des abgefchossenenFlug¬
zeuges eine Abteilung feindlicher Kavallerie , erbeutete ein
dem Flugzeug abgenommenes Maschinengewehr und an¬
deres Material.

An den anderen Fronten keine Veränderung.

Neutrales Urteil über die Kriegslage.
WTB . Stockholm,  1 . Aug. In einer Uebersicht

über die Ereignisse der beiden verflossenen Kriegsjahre
kommt „Aftoubladet " zu folgendem Ergebnis : Der auf¬
merksame Beobachter der beiden Kriegsjahre wird finden,
daß sich die Ereignisse zu Anfang des dritter » Jahres zu ei¬
ner Krisis zugespitzt haben, die nach allem, was zu schlie¬
ße ist, entscheidend für den Krieg sein wird . Die Wahr¬
scheinlichkeit spricht dastir, daß Deutschland und seine Ver¬
bündeten diese Krisis lösen und damit auch den Krieg zu
ihrem Vorteil entscheiden werden.

Die „Deutschland" mib die „Bremen".
Basel,  2 . Aug . Dem Pariser „Matin " wird aus

Newyork gemeldet: Der Schlepper des Hafens von Balti¬
more, „Timmons ", hat am Montag nachmittag begonnen,
die leichten Fqhrzenge ans dem Fahrwasser des Handels-
Tauchbootes „Deutschland" wegzuschleppen. Die Besatz¬
ung der „Deutschland" versichert, die „Bremen " würde in
der Dienstag -Nacht die amerikanischen Gewässer erreichen.
Die „Deutschland" wird Dienstag früh die Chefaveakebas
herunterfahren.

Kopenhagen,  2 . Aug . Die „Deutschland " ist
nach einer Meldung des Politiker » aus London bisher nicht
abgefahren und liegt noch im Hafen von Baltimore.

2y2 Millionen französische Verluste.
Berlin,  1 . Aug . Ueber den Stand des französischen

Heeres und des französischen Volkes machte jüngst der Prä¬
sident der Handeskammer von Nancy , namens Vilgrain,
einige Mitteilung , die in ganz Frankreich und in den feind¬
lichen Ländern ungeheures Aufsehen erregten . Der Prä¬
sident hielt diese Rede auf der „Tagung sämtlicher Handels¬
kammern Frankreichs " und stutzte seine Mitteilungen auf
amtliche Statistiken . Im Anschluß an die jüngste Preß-
mitteilung von dem Mannschaftsmangel in Frankreich u.
den Verlusten von 350 000 Mann , welche das französische
Heer allein vor Verdun erlitten hat, sagt die Darstellung
Vilgrans , daß die gesamten Kriegsverluste Frankreichs
durch Geburtenrückgang und Tod ans dem Schlachtfeld? di«
ungeheure Zahl von 2 500 000 Menschen betragen . Die
Gesamtbevölkerüng Frankreichs wird demnach, we n» man

die militärischen Verluste mit einrechnet, nach Beendigung
des Kriegs , bei Annahme von dreißig Monaten Darrer sich

"st! 2 500 000 Einwohner vermindert finden , also nur
37 Mrllroncr , zählen.

Der Seekrieg.
H a a g , p Aug . Aus Hoek van Holland wird gemel-

del, daß gestern gegen 12 Uhr von westlicher Richtung kom¬
mend schroerer Kanonendonner gehört ivurde , der auf ein
Gefecht Hinweise.

Dar tt-Bootkrieg.
. London,  31 . Juli . Lloyds meldet : Der
rtalienrsche Dampfer „Dandolo " (4977 To .) ist versenktworden . ' '

WTB . London,  31 : Juli . Lloyds meldet, daß der
britische Dampfer Claudia und die norwegische Goelette
Mars versenkt worden sind.

WTB . Amsterdam,  2 . Aug. Der Fischdampfer
„Kmg James " ist von einem U-Boot versenkt worden Die
Besatzung wurde gerettet . Der Fischdampfer Adrvmeda,
der von einem U-Boot angegriffen wurde , vermochte zuentrinnen.

Die Erfolge - er U-Boote.
Rotterdam,  31 . Juli . Ein Mitarbeiter des N.

Rotterd . Cour , schreibt, daß, seitdem Deutschland am 18.
Februar 1915 den U-Bootkrieg angekürrbigt habe, durch die
deutschen und österreichisch-ungarischen U-Boote rnitd 1000
Schiffe versenkt worden sind; davon im ganzen 620 eng¬
lische, von diesen gehörten 569 zur Handelsflotte , 51 zur
Kriegsflotte . Pon rrrssischen Schiffen wurden 41 versenkt,
Italien verlor 69.

Drei verschiedene Luftangriffe uns England.
B ê r l i n , l . Aug . Nach einer Meldung der Voss. Ztg,

aus Bergen berichtet die dort eingetroffene Mannschaft des
Stavarrger Dampfers Krösfond über den Erfolg des letzten
Zeppelinangriffes : Der Angriff , der in der Nacht zum 28.
7. geschah, während das Schiff in Hüll lag , war von furcht¬
barster Wirkung . Militärische Anlagen sowie Waffen- und
Munitionsfabriken sind zerstört worden-. Der Schaden
geht in die Millionen . Das Lufschiff beschoß die Stadt aus
solcher Höhe, daß die Landbatterien völlig wirkungslos blie¬
ben. Englische Flieger konnten ebensowenig ausrichten , da
der Zeppelin derart geschickt manövrierte , daß arrch nicht
in einziges Flugzeug in Schußnähe des Zeppelins kommen
korrnte. Nach einstündiger Beschießung flog der Zeppelin
westwärts . In der Bevölkerung brach eine Panik ans , als
sie erkannte , daß die Abwchrbatterien vollständig ohnmäch¬
tig waren.

WTB - London,  31 . Juli . Die Admiralität teilt
mit : Eines unserer Flugzeuge verfolgte heute früh um 5
Uhr 15 Min . 30 Meilen von der Ostküste einen Zeppelin
und griff ihn an. Der Pilot hatte bereits zwei Magazine
seines Maschinengewehres auf den Zeppelin abgefeuert u.
war noch immer im Feuern begriffen, als er vorübergehend
durch einen abgesprugenen Teil seines Maschinengewehres,
der ihn betäubte, außer Gefecht gesetzt würbe : Als der Pi¬
lot wieder zum Bewußtsein kam, ivar der Zeppelin nir¬
gends mehr zu sehen. Der Pilot war deshalb gezwungen,
nach seiner Station zurückzukehren.

WTB . B er I i n , 1. Aug. Mehrere Marmelustschiff-
geschwader haben in der Nacht vom 31. Juli zum 1. August
London und die östlichen Grafschaften Englands erfolgreich
angegriffen und dabei Küstenwerke, Abwehrbatterren , so¬
wie militärisch wichtige Industrieanlagen ausgiebig mit
sichtbarem Erfolge mit Bomben belegt. Alle Luftschiffe sind
trotz heftiger Beschießung, die schon auf dem Anmärsche
durch Seestreitkräfte einsetzte, unbeschädigt zurückgekehrt.

Die „Appam" ist England wiederzugeben.
Haag,  3t . Juli . Reuter meldet aus Newyork : Ter

Bundesgerichtshof hat beschlossen, daß die (von der „Mö¬
we" im Januar erbeutete und nach Amerika gebrachte) „dlp-
pam " den britischen Eigentümern zurnckgegeben werden
solle. Der Gerichtshof kam zu diesem Urteil aus Grund
der Erwägung , daß ein zur Prise gemachtes Schiff nicht
ohne Konsignierung nach neutralen Gewässern gebracht
werden dürfe . Die Art , in der die „Appam " eingebracht
worden sei, sei eine Verletzung der amerikanischen Neutra¬
lität . (!!) — Reuter meldet aus Washington : Man erwar¬
tet, daß infolge des Urteils des Obersten Gerichts die Pri¬
senbesatzung des Dampfers Appam interniert werden
wird . In Kreisen des Ministeriums des Aeußern verlau¬
tet, daß die Besatzung wahrscheinlich nach Norfolk gebracht
werden wird , wo auch die Besatzung der Dampfer Prinz
Eitel Friedrich und Kronprinz Wilhelm interniert ist.

Untergang eines holländischenPersonendampsers.
WTB . Haag,  31 . Juli . Ein vom Leuchtschiff Noord-

hinder eingetroffenes drahtloses Telegramm besagt, daß
der Dampfer Koningin Wilhelmina (1964 Brutto -Regi-
stertonnen ) von der Dampf -SchisffahrtsgesellschcistZeeland
in der Nähe des Leuchtschiffes auf eine Mine gelaufen ist.
Nach einer späteren Nachricht ragt nur noch das Achter-
schiff aus dem Wasser. Die Fahrgäste sind nt Rettungs¬
booten nach dem Leuchtschiff Noordhrnber gebracht worden.
Der Schlepper Roode Zee , das Marinefahrzeug .Zeehond
und zwei Torpedoboote sind zu Hilfe geeilt. Es würben 7
Personen verwundet , außerdem sind drei Heizer ums Le¬
ben gekommen. Die Post ist gerettet.

Zu dem Unfall wird noch berichtet:,Die Katastrophe er-si
eignete sich ungefähr an derselben Stelle , wo vor einem I
halben Jahre die Tubantia unterging.

Rotterdam,  31 . Juli . (Tel . Ktr . Bln .) - Der „Li-
verpooler Expreß " meldet aus London , daß man -den An¬
fang gemacht habe mit der Errichtung einer Liga von Bri¬
ten, die das Ziel verfolgen, den deutschen Kaffer und seine
Mitschuldigen vor Gericht zu laden , um sie für den Mord an
Fryatt und anderer Verbrechen gegen das Völkerrecht zu
strafen . Der Plan ist, daß die Mitglieder des Bundes sich!



Johann 60 Ü
Äinigl Lokemolivführer,

Mitglied der MarlinuSHruderschast,
Ehegatte »on Margarethe ged. Klippel,

gestern Mittag 12 Uhr nach kurzem schweren mit christlicher Geduld
ertragenem Leiden, w. hl. ordereitet durch den Empfang der h Sterbe^
sakr. meute der röm. kath. Kirche, im Alter von 48 Jahren , sanft dem
Herrn entschlafen ist.

Um stille Teilnahme bitten . . .Kr«« Mar, , veil , geb. Klippel,
Mutter Lhri- ine Veil,
I,h ««»es Veil,
P «ul Geil,
Florentiue Geil»
Familie Jak . Klippel

uad Angehörige.
«veelahnketn . DniSbm,. Sie,bur », Frankreich. « nstland und Serbien,

den 1. August 1916.

Di- M-erdigunt findet »ach« Ma « 4' /.
h«us Adelfstraste»7 ans statt ; die Gxequie» werden Frerlai , « «r,enS » «
Uhr abpehalte». , , , ' , _ ,

Frmand «ul Versehen keine Au zeige erhalten haben, so wolleSollte -
man diel als solche betrachten

verpflichten müssen, bei der Wahl jede Regierung zu stür¬
ze,, welche sich weigern würde , in den Friedensvertrag als
notwendige Forderung die Errichtung eines Gerichtshofes
aufzunehmen, der die verantwortlichenPersonen m Deutj ^ -
land verhaften und, falls ihre Schuld nachgewiesenwerden

WTB ' Ĥ a^ 31 . Juli . Die Ausfuhr von Kümmel -,
Mohn - und Mohnsaatöl und festem oder geschlagenem_ .... - ... __T rt f

Wesentlichen auf den bisher geltenden Bekanntmachungen
aufbauen , so enthalten sie doch auch eine Rerhe neuer Be¬
stimmungen , die für die betroffenen Kreise von Wichtigkeit
sind. So bezieht sich die neue Bekanntmachung nicht nur
auf Großviehhäute und Kalbfelle, sondern auch aus Rotz¬
häute (Ponyhäute ) und Fohlenfelle von einer bestimmten
Länge an Die Veräußerungserlaubnis des beschlagnahm¬
ten inländischen Gefälles ist fast ganz in der bisherigenr. m_ ?i"tr hip ŷ hnvt.mimn fipr.vVlUICMabniaatö und festem oder geschlagenem ten mländr chen Geälles i,i w , »naz .u uer

Ieniöl ierner v̂on Sauerkohl und alleii Gemiffen in gesal- Weise geregelt . Mir sind für die Behandlung der Hau °
En öder aettocknktem Zustande oder aus andere Weise und Felle bis zur Ablieferung an ^ Gerbern noch weitere
als Dauerware zubereiteh die in frischem Zustande nicht Bestimmungen

dürfen , wurde verboten . Voraussetzung ftir die ertauore < ersllgung uoerausgesührt werden dürfen , wurde verboten.

Gefangenenaustausch zwischen Italienern und Arabern
L u g a n o , 31. Juli . (Tel . Ktr . Fst .) Eme Nachricht,

daß General Ameglio 700 gefaiigene Italiener gegen die
aleiche Zahl gefangener Araber ausgetauscht habe, wirft
ein interessantes Schlaglicht auf die Lage in Libyen Es
neht daraus hervor , daß die Italiener die aufständischen
Araber nicht mehr als Rebellen verfolgen können, sondern
als Kriegführende behandeln müssen. Erst jetzt veröffent¬
licht die italienische Presse Einzelheiten über den Arab-eraus-
stand im vergangenen Sommer , aus denen sich ergibt , daß
die jetzt ausgetaüschten Italiener die Besatzung des Platzes
Tarhuna südöstlich von Tripolis bildeten, die sich am 18.
<̂ uni 1915 ergeben mußten , nachdem alle Entsatzungsve^
suche während der mehrmonatigen Belagerung verlustreich
gescheitert waren . Gegenwärtig sind noch 2000 Italiener
in arabischer Gefangenschaft, die über das Innere Tripoli-
taniens zerstreut sind . Ihr Schicksal bereitet den Italienern
eiyige Besorgnis . Ameglio fetzt die Bemühungen fort , sie
auszutauschen.

Ein rumänischer Kabinettswechsel?
Berlin,  1 . Aug . Die Bukare.ster Dreptatea halt,

laut Informationen ans politischen Kreisen, den Rücktritt
des Kabinetts Bratianu nicht für ausgeschlossen'. es durste
ein Kabinett Marghiloman , Majorescu , Carp folgem Du
neue Regierung werde die Neutralität Rumäniens erklären.

Das ' rumänische Handelsministerium hat in Oefterrerch-
Ungarn und Deutschland 80 000 Tonnen Kohlen ausge-
kauft. Die Beförderung auf dem Donauwege hat bereit.

^Wie die Wiener Allgemeine Zeitung aus Bukarest be¬
richtet wurde dort amtlich bekannt gegeben, daß die rumä¬
nische Grenze gegen Bulgarien hin auf einige Zeit gesperrt
wird.

Bestimmungen genüge, ! '^ ‘.'7 “ ' " " "" '
Voraussetzung fiir die erlaubte Verfügung über das be-
schlagnahmte' Gefälle bildet. Diese Bestimmungen beziehen
sich besonders auf die Art der Schlachtung u. auf ine Buch¬
führung über das Gefälle. Ganz neu gegenüber dem bis¬
herigen' Zustande sind die eingehenden Dorschristen, die
hinsichtlich der Behandlung der Häute und Felle nach Ab-
liefminq an die Gerbereien getroffen fmk Die den Ger¬
bereien gegebene Erlaubnis , die Haute und Felle zu Leder
zu verarbeiten und über die hergestelltenErzengnrsse zu ver¬
fügen ist an die Jnnehaltung sehr eingehender Vorschriften
bezüglich der Verarbeitung der Häute geknüpft. So wird
den Gerbereien die Verarbeitiing der Häute und Felle nur
aeüattet wenn aus bestimmten Häuten bestimmte Leder-
b ' werden . Das aus dem Ausland emge-

Ut e ist wie bisher , nicht von der Beschlagnahme
n„; bn weit * « unb W

buch ührmig . Die neue Bekanntmachung betreffend Hochst-
vuchsuy g iniaiern von der bisherigen ab , als sie sich
prnse ,,„ i. Kalbfelle, fendern auch

Fohlenfelle erstr« . Die

gjjgs ? ÄÄf:und Felle bezahlt werden , die inner-

rktmil»-««,,» .
Li» k-strkarie«»erstänker

für unsere « heinsähre gesucht. Meldung bei Stadtbau.
meister Zell  ^

Osterl«hnste,n, ken 1. Auguu ISIS . _
30t  M agrsuc« _

' - - -
im >t»th«us«.
1. August 1916.
Die 1 *liiti » eri * « ltwn | .

ist «ll Fundstüä «bßtgepeu moita
Auskuust auf Zimirner1 t
Dberlahnslem , °m

siTirtifteflt uw
V, « nnm  hi -slg-r StWOTbe bi» , »m Axl - ->»- s
SEm und » eschmorenen berufen werden können liegt
LL «. , ' » >. m ° »bi«
einschl. auf dem Rathause - Z " nmer 10/11 - wahrend
der Dienststunden zu Jedermanns Gmficht offen

»° 29 « « >»« - »b»

Der Betstohnerschaft Niederlahnsleins zur Kenntnis,
daß die Gegenstände aus Kupfer , ^ ng. N.ckel Pp . die
der Ablieferung unterliegen und nicht besonders befreit
sind, nunmehr abgeliefert werden muffen und zwar am
Mittwoch, den 2. und Donnerstag , den 3 August
1916 , vormittags non 9 —12 Uhr im Spritzenhaute rn

! der Langgaffe hier . ^ r im. n
1 Niederlahnstem . den 31 . Juli 191 o.

' Der Bürgermeister.

Die ErhkSms der Staats- md Gemeiudesteum
sowie des Wassergeldes für das 2. Vierteljahr 1918 er-

» „xn .v.rPt« wird von der KriogSleoer-'nunug ^t̂ ^ t̂ o i gz sind die erhöhten Zuschläge bei Slaats -Einkommen-
" 0\ ;bipniaen Häute und Felle bezahlt werden , die inner - I ^ Erqänzungssteuern für das 1. und 2. Viertehahs wah-
halb der in der Beschlagnahmebekanntmachung vorgeschrre- I ^ nd dieser Zeit mitzuentrichten, wobei auch die Bervoll-^ «orÄuftprf morden sind. Für diesenigen Haute I stAndiauna der Steuerzettel erfolgt. . . . . . .

Air SM md Mir
Osterlahnstein , den 2. August.

S t ä d t i s che K a rt o sf el n. Die am Bahnhof
seit gestern zum Berkaus kommenden Kartoffeln sind von
vorzüglicher Qualität und werden an jede Haushaltung m
jedem ^langten Quantum abgegebew. Wer also noch
Bedarf hat , kann ihn jetzt günstig decken,

: !: Hinweis.  Am 1. Auguft1916 traten . S» et neue
Bekanntmachungen betreffend Beschlagnahme, Bchandlrmg,
Verwendung und Meldepflicht von, rohen Mutenmnd Fe ¬
ten iCh . II . 111/7 . 16. KRA.) sowie betreffend Höchstpreise
von Großviehhäuten , Kalbfellen und Roßhäuten (Eh . 1 -
700/7. 16. KRA .) in Kraft . Gleichzeitig werden die frü¬
heren Bekanntmachungen betresfendl Beschlagnahme von
rohen Häuten und Fellen vom 10. November ISIS und
betreffend Höchstpreise von Großviehhäuten und Kalb¬
fellen vom 1. Dezember 1915 aufgehoben. Wenn
sich die neuen Beschlagnahmeanordmingen  auch im

benenleit vHutzert worden sind. Für diejenigen Häute
und Felle aber , die nicht innerhalb dieser Zeit veräußert
oder nicht vorschriftsmäßig eingearbeitet und deshalb nach
den Beschlagnahmebestimmungen meldepflichtig geworden
sind ist ein 'niedrigerer Höchstpreis festgesetzt worden . Der
Wortlaut der ersteren Bekanntmachung rst in unserer gestri¬
gen u . derjenige der letzteren in der heutigen Nummer zum
Abdruck gebracht. _

Riederlahnstein, den 2 . August.
- Militärisches.  Der Abschied mit der gesetz¬

lichen Pension wurde bewilligt dem Oberltn . Rerstnrath
(Oberlahnstein ) d. Landw .-Jns . 1. Ausg ., unter Perlechnng
des Charakters als Hauptmann

Generavers ammlung. Noch einmal sei
an dieser Stelle aus die heute Abend um 8(4 Uhr rm Lokale
de« Herrn Strobel ftattfindende General -Versammlung des
hiesigen Gewerbevereins aufmerksam gemacht und ein recht,
zahlreicher Besuch seitens der Mitglieder ist schon wegen der
wichtigen Tagesordnung zu erwarten.

Braustach, den 2. August.
(8) Lebensgefahr.  Wegen der allgemein sehr

starken Zunahme an Borstentieren hat sich unsere Polize :-
verwaltung genötigt gesehen, , den Saufang im Dfftrckt
Mittelholz in Ordnung zu bringen und zum Fang einzu-
stellen. Das Betreten dieses Saufanges ist nicht ohne Le¬
bensgefahr und deshalb ebenso wie der ganze Dfftrckt Mit-
telholz für jeden Verkehr gesperrt. Zuwiderhandelnde ha¬
ben Bestrafung auf Grund der Jagdordnung ^ erwarten.

ständigung der Steuerzettel erfolgt.
Und zwar betragen die erhöhten Zuschläge
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SSebriaWei », d. » 31. IE 1916^

Rji»»n-«eftt,-8ett«
„Swlfia “ .

B»it dem « blesten unsere! inactiaeu Mit-
^ gliedeS

Kit ert.*5i| rtt 3«öa« Seil
Mitglieder aetiemend in Kenntail zesestt und

bitt.» wir an btr  Beerdig». , »echt , «hlrelch ierli .hMea

'* " Lt , . . . i. M « »» ' »
Staut « ornhrsen ,,Z>« 8ie»fi«a .

»er Vorst «»» .

»t . II r »st. M . 11785.

SMiiim
l Aus Grund des Gesetzes über den Sel . ,eruil,Szust«»st
»»« 4. 6 1851 in der Fassung steS Gesetze« »o* U . 12.

| '1* ^ ^ rerdnun ^ der Kommandantur *ow 24. 2 . 1916
Abt. II Nr. 2853 betr. Milchliesernng «» Molkereien
mird«usgehaben.

Coklenz»den 2». 1916,̂ ^
Der » «maamdant der Fest««g ^Ee » r4^ vchre,ch«»N.

zez. Lu ck mald,  Gener« Ientna,t.

süchtiger Heizer
und Maschinist

ftr,mm p. s. CiloiolUt tn wirfli» « am
fb knetiit » eMIftimi | (W .

DrohtTuerKt lliederlünnfieiu.

Mont » , » und Vreit «,»

T « r « stu « de.
, Hieran kann jeder M »e
Mann va « 14. Jahre » st terl-
nehmen. ahne Unterschied, ob
er dem Verein angehört »der

Imdht
Jeden « ittmech

im Turverhem
^Deutsche» Hans-

BereirrsabeAd
Ijur Pflege der » eseligkeit
unter den Mitgliedern. Jeder

jTurnsrennd ist willkommen.
f>Hkläre hiermit, datẑ rch
jQ | mir meinen Leußerun-

' gen der Ttadtverivnl-
tung Niederlahnstein nicht den
Vorwurf hahe machen Wollen,
daß diesrlste bei der Bertei-
lung der Lestensmittel einzelne
Bürger be„ rzuge und daß ich
keine Unterlagen Hab«, eme
derartige Behauptung «uftu.
ste llen. T «»»L Fritsch.
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VeMiümWg
. (Nr . Ch. II. 700,7. 16. K R A)
ietrcfffuö Höchstpreise oo« SroboieWvte»/ Kalbfelle«

Md RoWote».
Dom 31. Juli 1916.

Gef-Ü "°^ ^ ^ nde Bekanntmachung wird auf Grund des
in » n« Übtr  Belagerungszustand vom 4. Juni 1851,
o ®run^ des Bayerischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5. November 1912 in Verbinduna mit
seLe/be ? « ^ ' ^ ^ ^ " "^ vom 31. Juli 1914. des Ge-

vom 4. August 1914 (Reichs-
S 2b ! L m d Fassung vom 17. Dez 1914(Reichs.Gejetzbl. ($ 516) und der Bekanntmachungen über die
Keseüb!" '^ ^ ksetzcs vom 21. Januar 1915 (Reichs-

S . 2b), vom 23 September,1915 (Reichs-Gesbl.
S . 603) und vom 23 Marz 1916 (Reichs GesetzblS 1831
f« n»t der Bekanntmachungen ube/ die Stellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-GesetzblS 357»
vom 9. Oktober 1915 (Reichs Gesetzbl@ S Bjg'
I^ODember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778). zur allgemeinen
ÄenntmS gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhand,
lunpen gemäß den ,n der Anmerkung*) abgedruckten Be¬
stimmungen beitralt werden, sofern nicht nach den allae-
meincn Strafgesetzen höhere Strafen angedroht sind. Auch
kann die Schließung des Betriebes gemäß der Bekannt» ^
ft flm ‘“"i? unzuverlässiger Perkonen vomH<.n-
°»g7rd . « ' 9K « ■ &03)

S 1.
25 on öer Bekanntmachung betroffene Gegenstände

. Don dieser Bekanntmachung betroffen werden alle
E ^ E ^ autk und Kalbfelle, die als vollständiges Fell
mindestens folgendes Gewicht haben- B "

grün . io b
salzjrei . 8,. ftrocken . .

und nnn
' °m Oh-l- ch bi- >u.

soweit sie nicht als Häute oder Felle aus dem neutralen
Alande emgeführt oder Eigentum der Kaiserlichen Maüne

, Behandlung, Verwendung und

_ § 2 .
Höchstpreis

a> %\ fälle ' “ * gelieferte«

ü' f’if ™' * ®' KIe sind diejenigen Hnuie
und Felle die nicht gemäß § 7 oder 10 der Bekannt
inachung Nr. 65 . H . 111/7. 16. K R A melde-
pftichng geworden sind.
„r der Vmeilungsstelle(Kriegsleder Aktien-
gesellschaft) für die ,m § 1 bezeichneten Häute uud
Tielle zu zahlende Prers darf den im § 3 kesigesetzten
Grundpreis abzüglich der im § 6 vorqeschneben2
Abzüge nicht übersteigen. »orge,cynevenen

Ter Höchstpreis bei Großviehhäuten und Kalbfellen
U. ;e nacd Herkunsi, Gewichtsklasse, Gattung, Schlackt-
urd ^ ' . DcschLffenhett, bei Roßhäuten, Ponyhcuten
verschon " tü(n F m <b SS "9e  “ nb  Beschaffenheit

Grundpreis und Abzüge müssen aus den an die
B°r' e>lungsstelle(Krregsleder Akliengefellfchafl) gelang¬
enden Rechnungen ersichtlich sein. ’ 9 8
. 1 fu r!9: Es ist dringend zu beachten daß
der Höchstpreis derjenige Preis ist. den die Derlei?
ungsstell^ (Kriegsleder Aktiengesellschaft) höchstens

ezahlen darf Bei den gemäß der Bekanntmachung
ernnn/ ' ftF-'f in "t ' E. R . A. erlaubten Veräuß-
erungsgeschasten über Häute und Felle müssen deshalb
die im § Z festgesetzten Grundpreise je nach der Liefe

°»^ -» -ud »ied/iglr '°ngeLwerL
®n^ u| „6DX M'.,eJe? 8' P"b «"« - " !°'

- - U -.

Nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle sind diejenigen
und Felle, die gemäß § 7 oder 10 der Be"

kmintmachung 6d . E.  Nr. 111/7. 16. « R. , Äefte,
pnb  “ nb  sür die eine Berlänge-

tu«fl der Berarcherungserlaubnis(auf Grund des 8 12
ünd9^ "" len Bekanntmachung) nicht gewährt worden

A ” "°u der Verteilungsstelle(Kriegsleder- Aktien
gesellschaft) für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle zu
zahlende Preis darf nicht 90 \\ des unter Buch
5 »deeft!" " "" b'"

§3.
Grundpreis.

Der Grundpreis darf höchstens betrage« :

Bei Gefälle von

Bullen:

25

Ochsen:

Kühen:

25
35 kg .

25 „
35 kg

Bindern.

25
35 kg.

Kälbern:

>sen , Kühen,
und Fressern
höchstens 15 kg 1,85 1/7® 1,55

s höchstens 25 kg
» 35 -

I-«o
1/5»

^•5
1,40

1,55
1,30S . l. ß5 1-40 1,70

§ höchstens 25 kg l/»0 1,76 1..» 35 „ 1,70 1,55 1,461.'» > 1,55 1*46

S höchstens 25 kg
. 35 . 1*9*

}/7#
1,7«
l#»s 1,60

1,4»
1.7« 1,55 1*.

höchstens 25 kg
" 35 . 2,0.

l.M
1,50
1,75 1,*4

1/441,75 1/44 U
2,,« 2.« 2«.

Roßhäute (Ponyhäute)
Roßhäute . . . .

Fohlenfelle

§ 4
,bcr  Großviehhäute und Kalbfelle

fiî Tirhs gehört das Gefälle aus sämtlichen Ländern
stldllch des Mains, außerdem von der Rhcinvrovinz aus den
Regierungsbezirken Coblenz und Trier, aus dem Fürsten-
XmftftsTf b" Rheinpfalz, Elsaß-Lothring?n. der

Hessen-Nassau, dem Großherzogtum Hessen allen
churingiscben-Staaten, dem Königreich Sachsen der Provinz
Sachsen, den Fürstentümern Schaum burg-Lippe und Wald-
nns ln  Hbrzogium Anhalt und von der Provinz Schlesien
aus den Regierungsbezirken Liegnitz nnd Breslau.

9y u5 Ä.,QNe II gehört das Gefälle aus dem Rheinland
ml  i Ua"0,hme bct  Regierungsbezirke Coblenz und Trier
bma^ ftl "' Furstenium Lippe, Großherzogtum Olden-
L « .'U" Ausnahme des Fürste-.iums Birkenfeld, aus der

Braunschweig, den
mir <wft *\ ab ,®I enien' H^ burg, Lübeck, aus Schles¬
wig-Holstein. den beiden GroßherzogiümernMecklenburg
den Provinzen Pommern und BranLburg , von der L

dl? AZ ',"P asen Oppeln und -n«

« .ft^ nYA « ß® ,fä"e ” Uä b“
o«

ÄÄfi ; ÄSw bie ®t9enb' bi» b -.
r™" I»

§ 5
„ „ Beschaffenheit des Gefälles.

das hÜ Grundpreis (ß 3) gilt nur für das Gelälle,
das den nachstehenden Bedingungen enispricht:

* »# Me müfle» fleischfrei. °d„,
£ 0™' ° hne Knochen, ohne Maul (bei Kalbfellen die
ganze Kopfhaut unmittelbar hinter den Ohren abae-
schnltlem ohne Schweifbein, jedoch mit Schweifhaut

^auen abgeschlachtet sein.
, Roh au e. Ponyhaute und Fohlenfelle müssen mög-
Nf UZrer langklauig. chie Klauenlunmitielbar am
HM abgeschmtten). ohne Schweifhaare und Mähne
jedoch herartig abgeschlachtet sein, daß sie den größt¬
möglichen Flächeninhalt haben; ' 8

% L? ®eLdfl.e ™“6 richtig gesalzen sein;
c) bei Großv.ehhsulen und Kalbfellen muß das durch

fenfV ?”! !? *e ® en,id)t' bei Roßhäuten die nach
nS achten Tages nach der Salzung Vorschrift?
mäßig gemeflene Lange ,n unverlöschlicher Schrift (z. B
ohlr̂ an  ,betPaüt °~ r dem Fell befestigten Blech-
L ' ekKLeL ' Ln ^ " ^

8 g-
Grundpreis.

%m Um  Gesamtbetrag der nachLmtSSPST °»d.
dv i ehhäu 1en und Kalbfellen-

^icht nicht zweifelsfrei(§ 5c)tt'tgestellr und erkennbar gemacht ist, um *
5 Pf . für das Kilogramm;

K i e*Jtc ^schidigung (Fehler *)  im Abfall) sowieur Haute und Felle geichächteter Tiere um
^sgesirmt 1.« SW, für die Haut , on mehr als

*' *<eftr "«fr «-rbe oder«och. «eschmür, F««lstelle.

Länge
in cm

bis 179
180 „ 199
200 „ 219
220 „ 249
250 und mehr
100 bis 149
150 und mehr

Grundpreis
in Mark für

das Stück

14.00
18.00
24.00
30.00
36 oo
5,oo
9.0«

besgesamt 0,T, Mk. für die Haut bis höchst-»,
Kr  f* 26 k£» %a* Kalbfell;
ffit schwere Beschädigung(Fehler im Kern) um

bi< * •“' ° °" -d - «■

. . ,Ko ” '. i., 'ÄS & f aw
für leichte und schwere Beschädigung zusammen um

26 kg muI.bVcröb!r, ,St biee “'
höchstens

für Engerlinge (bis 8 offene) um
b" a - ° °" -»

insgesamt 1,50 Mk. für die Haut bis höchstens
25 kg und kur das Kalbfell; ^ ^ ”l

für Schußhaute (Häute mit Narbengeschwüren. War,en
oder mehr als 2 Löchern oder 3 tiefen Kerben îm
^ ltt9Rb«f ,, f^ t 'svaIS 8o ff enen  Engerlingen) um

fj» ^ bas Kilogramm Grüngewicht;

2g ?^ ch7 b mm ’ 20 * '• '« baä  K«°gr. mm

Für Schlachtung

mit Maul . . . .
mit Knochen(Schale)

ohne oder mit Horn
mit Klauen
mit Echweifdein. .

Bei Häuten
über 25 kg
für je I kg

Pf.

S
4
4

Bet Häuren
von mehr als
15 bis höch¬
stens 25 kg
für je 1 kg

Pf.

3
2
9

Bei Häuten‘
und Feden

»ott höchstens
15 kg für
je 1 kg

Pf.
1

*' ™  ra 1 *tr.l ° lberun0 bec  zuständigen BehSrde»um Verkauf
f“ S” ÖSctiflprrtfe feflgertüt fl«d. »,ch,

■| . ÄÄii .“ xsr k  -

»Ä « w«|eW« fÄ . rt ?. Ä Jfef ' i °berfl-i»> tefiftSBBsdbwnÄä* *'*sw1«*
wSSHFt 22-2'Ss,Ä4Sg
»* ^ -. uVLk wirdh'estr? t °bCt  ” U ^ ^"ftr . fe di,

' ■ FnIf *filicU“ • eje. ,to !it  fj . rwurf.
£ & rÄ .si .ÄÄ »*' - " beö  -

deränßerttngj. »bec »r»er»«g< ch»st ihn  ihn
3 Verpflichtung , di« deschla« ahWt«» » r,r,j »o„p. «
4 I ^ . en '.Ud pfleglichz« *

S i  eflaffenm « - -Mru ^ blsi^ L«

§ 8-
Zurückhalten von Vorräten.

nennPz  3ururf | Qlten von Vorräten ist Enteigunq zu den
S xJ £ e?J ^ r XtUn%i fÖto> bie  betreffend/ Lkferungs-
H ufts 9 k  r m"?i nbenJ.55telfen' höchstens jedoch zu

besetz» Hkchftpb L "' * ^ S . - ->i0m .s Gefälle fest-
§ 9.

Ausnahme « .
^Bewilligung von Ausnahmen sind an die

Meldestelle der Knegs-Rohstoff.Abteiluna für Leder unk
9' Budapester Itrafe U^ , Ju

n* ten' ®te  Entscheidung behalie ich mir vor
8 io.

Inkrafttreten.
m »Ä ? ' Bekanntmachung irttt mit dem 1. «uaust 1916
E  t 6 b“ » -kanntm- chun̂ L Ost
“oben *' * ® """ L Dezember lfl 5 aufge-

2 #bet »eschwür . KrnUflelle-
Frankfurt (Mam), den 1. August 1916.

vttftlOURtlMkl 18* “
Toble nz,  den 1. August 1916

b» Acht,«,

-i Roßhäuten und Ponyhäu ten-
fmtf* Ä- 9̂ê I^ letn"ber zerfetztem Kopf, oder

Lr »™A ^ schntttenen Klauen oder Flemmen. oder
-MM st,ch. unmittelbar- m Huf - bgefchn,,.

S * ®an,®Kiel, ober mit -in»
ftal fcm  Schnitt im Kern, oder

5» iiefe" ®^ " i:,en im

1,00 Mk für die Haut von weniger als 220
cm Lange,

2°° Mk. für die Haut von 220  cm Länae
.r . . . .. und mehr; 9

tat  t» Ute°b «e Kopf oder von geschächteten Tieren
oderft ^ "^ ^ °" Rarbenschäden, mit 2 Löchern
-der fl ,,. fea Scha.t» m Miwttei, der Haat. -d"
SönlfJ t™ 4 Schnitten im B- uch. ober
SS «, " b" 3

2,°o 'Ulf. für die Haut von weniger als 220 cm^ange,
4 «, Mk. für die Haut von 220  cm Länge undmehr; *

C ft § rftä "te (stark geschleifte, stark verschnittene

Äf sTüff “l’Lt  ® li”" beä  ® runbPtc ifeS.
a) für leichte Beschädigung*) um

insgesamt 0, ° Mk. für das Fell von 100  bis
149 cm Lange,

msgesamlO.75  Mk .für  das Fell von 150 cm
und mehr;

I t ele Beschädigung (2  Löcher oder3 tiefe Kerbenoder Narbenbeschadigung) um
insgesamt1.«, Mk. für das Fell von 100 bis

149 cm Lange,
insgesamt1,50  Mk . für das Fell von 150 cm

Und mehr;
C> ^ufefeae , stark verschnittene oder matte

<*ür m fP ate.. ble  Hils 'e des Grundpreises.
5 ° . H ^ Höchstpreis um
mungen' ergibt * M ben  erstehenden Bestim-

§7.
Zahlungsbedingungen.

»««.^ - .^ ^ » preise schließen die Kosten der Salzuna und
einmonatiger Lagerung, ferner die Kosten der Beförderuna
ls zum nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten An^

b-- Schiff,,- aab b,e ySb er Se"
l°d«ng ein und gelten für Barzahlung. ' ' ^

Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis »n 2 n
Lt >ä aMSm ?en Übet  Reichsbankdiskont hinzugeschlagen
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